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Vorwort / Préface

Eine der ersten Fragen, die sich bei der Einreichung einer Klage stellen, ist 
die, vor welchem Gericht dies erfolgen kann bzw. muss. Je nach Streitgegen-
stand können mehrere Gerichtsstände zur Auswahl stehen – und der Prozess-
anwalt oder die Prozessanwältin hat die sog. Qual der Wahl, das aus taktischer 
Sicht vorteilhafteste Forum zu bestimmen. Dabei können ganz unterschiedli-
che Aspekte eine Rolle spielen: die Amtssprache des Gerichts, unterschiedli-
che kantonale Praxen zu bestimmten Themen (bekanntlich im Vollstreckungs-
bereich) sowie erhoffte Heimvorteile.

In anderen Fällen kann ein sog. negativer Kompetenzkonflikt drohen: Kein 
Gericht sieht sich zuständig bzw. die angerufenen Gerichte erachten je ein 
anderes Gericht für zuständig. Oft handelt es sich hierbei um Fälle, in denen 
die sachliche Zuständigkeit umstritten ist. In solchen Konstellationen schafft 
nur eine endgültige Klarstellung durch die Rechtsprechung Abhilfe. Seit dem 
Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung ist eine Reihe von 
Fragen zur sachlichen Zuständigkeit durch die Rechtsprechung geklärt wor-
den, insbesondere in Bezug auf die Streitgenossenschaft, die Widerklage, lis 
pendens in Adhäsionsklagen und die Abgrenzung der Zuständigkeit in betrei-
bungs- sowie mietrechtlichen Angelegenheiten. Die Anwaltspraxis zeigt je-
doch, dass erstaunlich viele Fragen noch ungelöst sind, unter anderem in ar-
beitsrechtlichen Angelegenheiten und im Verhältnis zur Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts. Auch die auf den 1. Januar 2025 anstehende Teilrevisi-
on der Zivilprozessordnung, welche die Rechtsprechung der letzten Jahre zu 
diesen Fragen weitgehend kodifizieren wird, wird nicht alle Lücken schlie-
ssen.

Welche verhängnisvollen Folgen ein Streit über die Zuständigkeit für einen 
Prozess haben kann, zeigte sich in den letzten Jahren eindrücklich im Verfah-
ren um die (Nicht-)Verlängerung des Mietvertrags des Warenhauses «Manor» 
in Zürich. 

Positive Kompetenzkonflikte können – vor allem in Fällen mit internationalen 
Berührungspunkten – gegebenenfalls in Verbindung mit einer negativen Fest-
stellungsklage ausgenutzt werden, um der Klientschaft einen strategischen 
Heimvorteil durch ein sog. «forum running» zu sichern.
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VI

Auch im Verhältnis zu Schiedsgerichten können knifflige Kompetenzkonflik-
te auftreten – der bekanntlich als Folge des «Fomento»-Entscheids des Bun-
desgerichts1 eingefügte Art. 186 Abs. 1bis IPRG vermag dabei nicht sämtliche 
Konstellationen abzudecken und im Rahmen der anstehenden Revision soll 
zusätzlich Art. 372 Abs. 2 ZPO ersatzlos gestrichen werden. Die parallele 
Zuständigkeit staatlicher Gerichte für den Erlass von vorsorglichen Mass-
nahmen birgt das Potenzial widersprechender Entscheide und hält die Rechts-
vertreter jeweils zu sorgfältigen taktischen Überlegungen an.

Gespannt erwartet man schliesslich die ersten Klarstellungen der Rechtspre-
chung im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Zuständigkeit von staatli-
chen Gerichten und Schiedsgerichten im Zusammenhang mit gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten, dies, nachdem der Gesetzgeber mit der Einführung 
von Art. 697n OR per 1. Januar 2023 eine eindeutige gesetzliche Grundlage 
für statuarische Schiedsklauseln geschaffen hat. 

Cinzia Catelli & Predrag SunariC

1  BGE 127 III 279. 
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A Einleitung 

Es kann vorkommen, dass eine Klage über denselben Gegenstand zwischen 
denselben Parteien vor einem staatlichen Gericht und einem schweizerischen 
Schiedsgericht bzw. einem internationalen Schiedsgericht mit Sitz in der 
Schweiz rechtshängig gemacht wird.

Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn Zweifel an der Gültigkeit oder Trag-
weite der Schiedsklausel bestehen oder eine der Parteien aus taktischen Grün-
den einen Rechtsstreit ungeachtet des Bestehens einer Schiedsabrede vor ein 
staatliches Gericht bringt.

Bei solchen Parallelverfahren stellt sich u.a. die Frage, welcher Instanz Ent-
scheidungspriorität zukommt, wie die später angerufene Instanz zu verfahren 
hat (Sistierung) und ob die zuletzt entscheidende Instanz an den Entscheid der 
zuerst entscheidenden Instanz gebunden ist. 

Um diese Fragen zu beantworten, werden zunächst die beiden grundlegenden 
Prinzipien analysiert, die dabei ins Spiel kommen: Kompetenz-Kompetenz 
(siehe unten, Kapitel B) und Litispendenz (siehe unten, Kapitel C).

B Massgebliche Verfahrensrechtliche Prinzipien

I Das Schiedsgericht kann über seine eigene  
Zuständigkeit entscheiden

1 Prinzip der «Kompetenz-Kompetenz» im Allgemeinen

Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts lässt sich in Übereinstimmung mit der 
Zuständigkeit staatlicher Gerichte als Berechtigung zur Fällung eines Sach-
entscheids verstehen.2

Die Befugnis des Schiedsgerichts, über seine eigene Zuständigkeit zu ent-
scheiden, ist als Prinzip der «Kompetenz-Kompetenz» bekannt.3 In der Lehre 

2 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 1; berger, Art. 186 N 6.
3 girSberger/voSer, Rz. 550; berger, Art. 186 N 3.
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wird diese auch als «positiver Effekt» der «Kompetenz-Kompetenz» um-
schrieben.4 

Diese Kompetenzzuweisung steht im Einklang mit dem allgemeinen prozes-
sualen Grundsatz, wonach jede Behörde befugt ist, über ihre eigene Zustän-
digkeit zu befinden.5 Die schiedsgerichtliche Kompetenz zur Beurteilung der 
eigenen Zuständigkeit fliesst aber nicht aus der Schiedsvereinbarung, sondern 
stützt sich auf das anwendbare nationale Schiedsverfahrensrecht.6 Dieses 
Prinzip wird von den wichtigsten internationalen Übereinkommen über die 
Schiedsgerichtsbarkeit und von den meisten modernen Schiedsordnungen 
anerkannt.7

Im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit besagt Art. 186 Abs. 1 
IPRG, dass das Schiedsgericht selbst über seine Zuständigkeit entscheidet.8 
Für die Binnenschiedsgerichtsbarkeit gilt Art. 359 Abs. 1 ZPO, welcher eine 
ähnliche Regelung vorsieht.9

Viele Autoren sind ausserdem der Ansicht, dass das Prinzip der Kompetenz-
Kompetenz über die positiven Auswirkungen hinaus auch eine Prioritätsregel 
enthalte, welche als «negativer Effekt» der Kompetenz-Kompetenz identifi-
ziert wird.10 Dieser negative Effekt würde es den Schiedsrichtern erlauben, 
sich als erste (aber nicht unbedingt als einzige) Entscheidungsinstanz mit dem 
Streitfall zu befassen. Mit anderen Worten, es würde ihnen erlauben, vor ei-
nem staatlichen Gericht oder einer anderen Justizbehörde eine Entscheidung 
über ihre eigene Zuständigkeit zu treffen.11

4 girSberger/voSer, Rz. 548.
5 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 2.
6 ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 1.
7 Siehe z.B. Art. 16 UNCITRAL Model Law, Art. 186 Abs. 1 IPRG, Art. 23 Abs. 1 

Swiss Rules, Art. 6 Abs. 3 ICC Rules und Art. 23.1 LCIA Rules.
8 Art. 186 Abs. 1 IPRG: «Das Schiedsgericht entscheidet selbst über seine Zustän-

digkeit.» Siehe auch girSberger/voSer, Rz. 559; ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 1. 
9 Art. 359 Abs. 1 ZPO: «Werden die Gültigkeit der Schiedsvereinbarung, ihr Inhalt, ihre 

Tragweite oder die richtige Konstituierung des Schiedsgerichts vor dem Schieds-
gericht bestritten, so entscheidet dieses darüber mit Zwischenentscheid oder im 
Entscheid über die Hauptsache.»

10 girSberger/voSer, Rz. 551; BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 4. Contra: 
ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 5 und 9.

11 girSberger/voSer, Rz. 551.
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2 Grenzen: blosse Entscheidungspriorität

Das Prinzip der Kompetenz-Kompetenz wie in Art. 186 Abs. 1 IPRG um-
schrieben kann irreführend sein, weil es zu implizieren scheint, dass Streitig-
keiten über die Zuständigkeit des Schiedsgerichts nur vom Schiedsgericht 
selbst behandelt werden.12 

Es ist aber stets zu beachten, dass die Parteien die Möglichkeit haben, den 
Entscheid des Schiedsgerichts über seine eigene Zuständigkeit von einem 
staatlichen Gericht prüfen zu lassen:

(i) In der Schweiz kann nämlich ein solcher Entscheid angefochten 
werden, «wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig 
oder unzuständig erklärt hat» (Art. 190 Abs. 2 Bst. b IPRG).13

(ii) Haben die Parteien im Voraus auf ein Rechtsmittel gegen den 
Schiedsspruch verzichtet (was z.B. nach schweizerischem Recht 
zulässig ist, Art. 192 IPRG)14 oder wurde eine Beschwerde da-
gegen abgewiesen oder nicht eingelegt, unterliegt die Entschei-
dung des Schiedsgerichts trotzdem weiterhin der Kontrolle 
durch das staatliche Gericht, bei dem die Vollstreckung bean-
tragt wird (Art. 192 Abs. 2 IPRG und Art. V NYÜ).15 

Das Schiedsgericht – und nicht ein staatliches Gericht – entscheidet also nur 
in einem ersten Schritt über seine Zuständigkeit. Es sind jedoch die staatlichen 
Gerichte, welche auf dem Wege der Anfechtung (Art. 190 Abs. 2 Bst. b IPRG) 
oder im Stadium der Vollstreckung des Schiedsspruchs endgültig über die 
schiedsgerichtliche Zuständigkeit befinden. In diesem Sinne kommt dem 
Schiedsgericht lediglich eine Entscheidungspriorität, eine relative Kompe-
tenz-Kompetenz, zu.16

12 girSberger/voSer, Rz. 552.
13 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 3.
14 DTF 131 III 173 E. 4.1.
15 girSberger/voSer, Rz. 552.
16 BGE 120 II 155 E. 3b/bb; BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 3; BSK IP-

RG-droeSe, Art. 7 N 13; berger, Art. 186 N 7.
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I Prinzip der Rechtshängigkeit («Litispendenz») 

1 Prinzip der Rechtshängigkeit vor den staatlichen Gerichten

Die Rechtshängigkeit einer Klage bewirkt, dass eine zweite identische Klage 
unzulässig ist. Diese Abschlusswirkung bezweckt, das Zustandekommen wi-
dersprüchlicher Entscheide in gleicher Sache zu verhindern, was für das Bun-
desgericht ein zentrales Anliegen mit Ordre-public-Charakter ist.17

Bei der Einrede des Litispendenz ist allein entscheidend, welches Verfahren 
zuerst rechtshängig war. Es ist folglich einzig die zeitliche Abfolge der Ver-
fahrenseinleitung massgeblich. Entsprechend sistiert das als Zweitgericht 
zeitlich später angerufene staatliche Gericht das Verfahren (oder lehnt seine 
Zuständigkeit ab), bis das als Erstgericht zeitlich früher angerufene staatliche 
Gericht rechtskräftig über seine Zuständigkeit entschieden hat (vgl. Art. 9 
IPRG; Art. 27 LugÜ; Art. 372 Abs. 2 ZPO).18

2 Prinzip der Rechtshängigkeit im Bereich  
der Schiedsgerichtsbarkeit 

Die Frage der Rechtshängigkeit im Zusammenhang mit einem Schiedsverfah-
ren kann sich stellen, wenn eine Partei ein Schiedsverfahren einleitet und die 
andere Partei die Einrede erhebt, es sei bereits ein Verfahren zum selben 
Streitgegenstand mit denselben Parteien vor einem staatlichen Gericht oder 
Schiedsgericht anhängig (Einrede der anderweitigen Rechtshängigkeit).19

Das Bundesgericht hat mehrmals betont, dass das Prinzip der Rechtshängig-
keit grundsätzlich auch im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit gilt.20 Bei 
strikter Anwendung dieses Prinzips und seiner Sperrwirkung hätte somit ein 
in derselben Sache später angerufenen Schiedsgericht zumindest sein Verfah-
ren zu sistieren.21 

17 BGE 127 III 279 E. 2b.
18 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 12; ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 16; 

BSK LugÜ-mabillard, Art. 27 N 8 ff.; berger, Art. 186 N 17.
19 girSberger/voSer, Rz. 1298.
20 BGE 128 III 191 E. 4a; BGE 121 III 495 E. 6c.
21 BSK ZPO-gehri, Art. 61 N 2; ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 16.
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C Entscheidungspriorität bei zusammenhängenden 
Verfahren

I Problemstellung

Es besteht somit ein Wertungswiderspruch zwischen dem Prinzip der Kompe-
tenz-Kompetenz, nach welchem das Schiedsgericht befugt ist, über seine ei-
gene Zuständigkeit zu entscheiden, und dem Prinzip der Rechtshängigkeit, 
wenn eine parallele Klage vor einem staatlichen Gericht früher rechtshängig 
geworden ist. 

Es stellt sich somit die Frage, ob das Prinzip der Rechtshängigkeit auch im 
Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit uneingeschränkt gilt. Denkbar wäre, dass 
jede Instanz für sich über die Zuständigkeitsfrage entscheidet, ungeachtet ei-
ner allfälligen Vorbefassung einer anderen Instanz und ohne an deren Zustän-
digkeitsentscheidung gebunden zu sein. Indes ist auch im Bereich der Schieds-
gerichtsbarkeit wichtig, widersprüchliche Urteile zu vermeiden, wobei ein 
Minimum an Koordination notwendig ist.22

Im folgenden Kapitel wird die Lösung analysiert, die der Gesetzgeber in der 
Schweiz gewählt hat, um diesen Wertungswiderspruch zu lösen. Nach Schwei-
zer Recht hängt die Koordination zwischen staatlichen und Schiedsgerichten 
nicht nur davon ab, (i) welche Instanz zuerst angerufen wurde (ein staatliches 
Gericht oder ein Schiedsgericht), sondern auch davon, (ii) ob das Schiedsver-
fahren als national oder international zu betrachten ist und (iii) ob sich die 
zuerst angerufene Instanz im Ausland oder in der Schweiz befindet.

II Schiedsgericht als Erstgericht

Ist ein schweizerisches oder ein internationales Schiedsgericht mit Sitz in der 
Schweiz Erstgericht, so braucht dieses die Existenz eines späteren parallelen 
Verfahrens vor einem staatlichen Gericht (im In- oder Ausland) unter dem 

22 BGE 138 III 570; BGE 136 III 345 E. 2.1; BGE 127 III 279 E. 2c; BSK IPRG-CourvoiS-
ier/JaiSli Kull, Art. 186 N 11; girSberger/voSer, Rz. 553.



Zuständigkeitsentscheide bei Parallelverfahren 

141

Gesichtspunkt der Regeln der Rechtshängigkeit nicht zu beachten. Als Erst-
gericht hat das Schiedsgericht Vorrang.23

Das IPRG und die ZPO regeln andererseits nicht, wie ein staatliches Gericht 
zu verfahren hat, wenn derselbe Streitgegenstand zwischen denselben Partei-
en bei einem Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz als Erstgericht anhängig 
gemacht wird. In der Lehre wird die Meinung vertreten, dass das staatliche 
Gericht sein Verfahren auszusetzen hat, bis das zuerst angerufene Schiedsge-
richt über seine Zuständigkeit entschieden hat (analoge Anwendung von 
Art. 372 Abs 2 ZPO)24 bzw. sogar umgehend einen Nichteintretensentscheid 
zu fällen hat.25 

Wird somit derselbe Streitgegenstand zwischen denselben Parteien zuerst vor 
einem Schiedsgericht in der Schweiz anhängig gemacht, gehen die Prinzipien 
der Kompetenz-Kompetenz und der Rechtshängigkeit Hand in Hand. 

III Staatliches Gericht als Erstgericht

1 Binnenschiedsgerichtsbarkeit

Die schweizerische Zivilprozessordnung («ZPO») in ihrer heutigen Fassung 
(Stand 1. September 2023) regelt die Ausschlusswirkung der Rechtshängigkeit 
für die Binnenschiedsgerichtsbarkeit ausdrücklich. Werden gemäss Art. 372 
Abs. 2 ZPO bei einem staatlichen Gericht und einem Schiedsgericht Klagen 
über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien rechtshängig 
gemacht, setzt das zuletzt angerufene Gericht das Verfahren aus, bis das zuerst 
angerufene Gericht über seine Zuständigkeit entschieden hat.

Diese Regelung wurde von einigen Autoren stark kritisiert und hat sich in der 
Praxis nach Ansicht des Bundesrates nicht bewährt. Dies ist insbesondere auf 
Art. 61 Abs. 1 Bst. b ZPO zurückzuführen, welcher gleichzeitig besagt, dass 

23 ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 39; BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 27.
24 berger/KellerhalS, Rz 1036; ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 49.
25 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 15.
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das staatliche Gericht seine Zuständigkeit nur dann nicht ablehnt, wenn die 
Schiedsvereinbarung offensichtlich ungültig oder unerfüllbar ist.26 

Die Kombination von beschränkter staatsgerichtlicher Kognition und schieds-
gerichtlicher Pflicht, das Verfahren zu sistieren, wurde als unbefriedigend 
betrachtet.27 Daher soll mit der Revision der ZPO, welche am 1. Januar 2025 
in Kraft treten wird, Art. 372 Abs. 2 ZPO ersatzlos gestrichen werden, womit 
der erwähnte Wertungswiderspruch aufgelöst und die Rechtslage geklärt 
wird.28 

Dementsprechend wird ein als zweites angerufenes Binnenschiedsgericht das 
Schiedsverfahren nicht mehr automatisch sistieren müssen, bis ein zuvor an-
gerufenes staatliches Gericht in der Schweiz darüber befunden hat, ob die 
Schiedsvereinbarung «offensichtlich ungültig» ist. Vielmehr wird das Schieds-
gericht die Zuständigkeitsfrage und damit seine eigene Zuständigkeit vollum-
fänglich prüfen und das Schiedsverfahren gegebenenfalls weiterführen kön-
nen. Auf der anderen Seite ändert sich für das staatliche schweizerische Ge-
richt nichts, weil die Bestimmung von Art. 61 ZPO unverändert bleibt.29

2 Internationale Schiedsgerichtsbarkeit

Wird derselbe Streitgegenstand zwischen denselben Parteien bei einem staat-
lichen Gericht als Erstgericht und anschliessend bei einem internationalen 
Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz anhängig gemacht, gilt grundsätzlich 
Art. 186 Abs. 1bis IPRG. 

26 Art. 61 Abs. 1 Bst. B ZPO: «Haben die Parteien über eine schiedsfähige Streitsache 
eine Schiedsvereinbarung getroffen, so lehnt das angerufene staatliche Gericht seine 
Zuständigkeit ab, es sei denn, das Gericht stelle fest, dass die Schiedsvereinbarung 
offensichtlich ungültig oder nicht erfüllbar sei.»

27 Botschaft ZPO 2020, S. 2775; Stojiljković, S. 152; beSSon, ASA Bulletin 2011, S. 584 
Fn. 28: «En matière interne, la situation actuelle n’est pas satisfaisante. L’article 61 
CPC prévoit le principe de l’effet négatif de la compétence-compétence, mais cette 
disposition est en contradiction avec l’article 372 al. 2 CPC qui pose le principe de 
litispendance entre instances judiciaire et arbitrale. Il y a là une incohérence qu’il 
conviendra d’éliminer à l’occasion d’une prochaine révision législative.»

28 Botschaft ZPO 2020, S. 2775; BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 24.
29 Botschaft ZPO 2020, S. 2776; KUKO ZPO-daSSer, Art. 372 ZPO N 13b.



Zuständigkeitsentscheide bei Parallelverfahren 

143

Diese Bestimmung hat seinen Ursprung in der sogenannten «Fomento-Ent-
scheidung» des Bundesgerichts, welche von der Lehre damals stark kritisiert 
wurde.30 

Gemäss Art. 186 Abs. 1bis IPRG entscheidet das Schiedsgericht über seine 
Zuständigkeit ungeachtet einer bereits vor einem staatlichen Gericht oder ei-
nem anderen Schiedsgericht hängigen Klage über denselben Gegenstand 
zwischen denselben Parteien, es sei denn, dass beachtenswerte Gründe ein 
Aussetzen des Verfahrens erfordern.31 

Gemäss dem Wortlaut dieser Bestimmung ist es irrelevant, ob es sich beim 
Erstgericht um ein staatliches Gericht oder ein Schiedsgericht handelt und ob 
dieses seinen Sitz im Ausland oder in der Schweiz hat.32

In der Lehre wird indessen aufgrund des Sitzes des erstberufenen Gerichts 
differenziert:

(i) Ausländisches staatliches Gericht als Erstgericht und internatio-
nales Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz als Zweitgericht.

In diesem Fall ist es in der Lehre unbestritten, dass Art. 186 
Abs. 1bis IPRG zur Anwendung gelangt.33 Das Schiedsgericht 
wird somit fallweise entscheiden müssen, ob ein beachtenswer-
ter Grund zur Aussetzung des Verfahrens angenommen werden 
kann oder nicht.

(ii) Schweizerisches staatliches Gericht als Erstgericht und interna-
tionales Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz als Zweitgericht.

Obwohl alle Autoren erkennen, dass grundsätzlich auch in die-
sem Fall Art. 186 Abs. 1bis IPRG gilt, plädieren einige Autoren 
für eine analoge Anwendung von Art. 372 Abs. 2 ZPO. Demzu-

30 BGE 127 III 279; girSberger/voSer, Rz. 1314; BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, 
Art. 186 N 21.

31 Als beachtenswerte Gründe für eine Sistierung kommen die offensichtlich miss-
bräuchliche Einleitung eines Schiedsverfahrens oder ein bereits weit fortgeschrittenes 
ausländisches staatliches Gerichtsverfahren, dessen Urteil voraussichtlich anzuerken-
nen sein wird, in Betracht (vgl. BGE 133 III 139 E. 6.1). Siehe auch girSberger/voSer, 
Rz. 1318 f.

32 ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 34; girSberger/voSer, Rz. 1313. 
33 ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 40; BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 20.
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folge hätte ein internationales Schiedsgericht mit Sitz in der 
Schweiz – gleich wie ein Binnenschiedsgericht unter der gelten-
den ZPO – sein Verfahren auszusetzen, wenn dieselbe Streitsa-
che bereits vor einem schweizerischen staatlichen Gericht hän-
gig ist.34

Dieser Ansatz widerspricht zwar dem Wortlaut des Gesetzes, 
würde aber gemäss diesen Autoren dem gesetzgeberischen Wil-
len entsprechen.35

Andere Autoren unterstreichen, dass Art. 372 Abs. 2 ZPO nur 
auf die Binnenschiedsgerichtsbarkeit anwendbar und zuge-
schnitten ist, während für die internationale Schiedsgerichtsbar-
keit ausschliesslich das 12. Kapitel des IPRG Anwendung fin-
det.36 

Wie oben ausgeführt, wird Art. 372 Abs. 2 ZPO mit der Revision 
der ZPO ersatzlos gestrichen werden.37 Nach der hier vertretenen 
Meinung sollte somit auch in diesem Fall Art. 186 Abs. 1bis 
IPRG zur Anwendung gelangen.38 

Im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit (und der Binnen-
schiedsgerichtsbarkeit ab dem 1. Januar 2025) kann das Schiedsgericht seine 
eigene Zuständigkeit abschliessend prüfen und das Schiedsverfahren gegebe-
nenfalls weiterführen, ungeachtet eines parallelen Verfahrens vor einem staat-
lichen Gericht. Das oben erwähnte Prinzip der zeitlichen Priorität bzw. der 
Rechtshängigkeitssperre gilt somit im Bereich der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit nicht: Das internationale Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz 
sistiert grundsätzlich das Verfahren nicht.39

Es kann somit vorkommen, dass zwei Parallelverfahren vor staatlichen Ge-
richten und Schiedsgerichten laufen, bis einer der zwei über die eigene Zu-

34 ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 43.
35 ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 42.
36 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 24. 
37 Botschaft ZPO 2020, S. 2775 f.
38 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 24.
39 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 20; girSberger/voSer, Rz. 1316; BSK 

IPRG-PfiSterer, Art. 181 N 20; berger, Art. 186 N 19.
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ständigkeit entschieden hat. Wie diese Koordination stattfindet, wird im Fol-
genden Kapitel näher analysiert.

IV Koordination zwischen schiedsgerichtlichen 
Zuständigkeits entscheiden und Entscheiden staatlicher 
Gerichte bei zusammenhängenden Verfahren

1 Bindungswirkung des Zuständigkeitsentscheids des 
staatlichen Gerichts als Erstgericht

Entscheidet ein staatliches Gericht als Erstgericht aufgrund einer Schiedsein-
rede über seine Zuständigkeit und bejaht diese, dann entscheidet es auch über 
die Gültigkeit der Schiedsabrede und damit indirekt über die Zuständigkeit des 
Schiedsgerichts.40 Das Schiedsgericht hat somit aufgrund einer abgeurteilten 
Sache einen Nichteintretensentscheid zu fällen und sich nicht etwa für unzu-
ständig zu erklären.41 

Im Gegenteil, ein negativer Zuständigkeitsentscheid eines staatlichen Gerichts 
stellt nicht gleichzeitig einen das Schiedsgericht bindenden Zuständigkeitsent-
scheid dar; vielmehr darf und muss das später angerufene internationale 
schweizerische Schiedsgericht frei und mit voller Kognition über seine Zu-
ständigkeit entscheiden.42 

Sollte sich das später angerufene Schiedsgericht ebenfalls für unzuständig 
erklären (und somit einen sog. negativen Kompetenzkonflikt entstehen las-
sen), weil es der Ansicht ist, die Schiedsvereinbarung sei inexistent, ungültig 
oder decke den Streitgegenstand nicht ab, ist dieser negative Zuständigkeits-
entscheid – sobald rechtskräftig – für jedes später angerufene schweizerische 
staatliche Gericht oder schweizerische Schiedsgericht bindend.43 

40 Siehe BGE 127 III 279 E. 2c/ee; BGE 122 III 139 E. 2b.
41 BGE 140 III 278 E. 3.1.; BGE 127 III 279 E. 2c/ee; BGE 136 III 345 E. 2; BGE 120 II 

155 E. 3b/bb; BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 41–44.
42 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 43–45; BSK IPRG-droeSe, Art. 7 

N 14; BGE 120 II 155 E. 3b/bb.
43 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 46; BSK IPRG-droeSe, Art. 7 N 14.
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2 Bindungswirkung des Entscheids des Schiedsgerichts  
als Erstgericht

Fällt ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz als Erstgericht einen positiven 
oder negativen Zuständigkeitsentscheid, so ist dieser Entscheid für jedes 
schweizerische staatliche Gericht bindend:44 

(i) Im Fall eines positiven Zuständigkeitsentscheids muss das später 
angerufene schweizerische staatliche Gericht aufgrund der ab-
geurteilten Sache einen Nichteintretensentscheid fällen.45 

(ii) Im Falle eines negativen Zuständigkeitsentscheids ist es dem 
später angerufenen schweizerischen Gericht verwehrt, die Par-
teien auf die Schiedsgerichtsbarkeit zu verweisen, und es muss 
sich – sofern die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind – 
für zuständig erklären.46

44 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 48; BGE 128 III 191 E. 4a.
45 ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 N 109.
46 BSK IPRG-CourvoiSier/JaiSli Kull, Art. 186 N 48; ZK IPRG-oetiKer, Art. 186 

N 106.




